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chen Bestimmungen zum Zwecke der Verteidigung sowie die Zeit
dauer der Einsichtnahme hervorgeht. Diese Erklärungen sind 
dem Untersuchungsvorgang beizufLigen.

5• Zu Eingaben, Beschwerden und. Gesuchen (?kt. X UHVO)

- Entsprechend Pkt. X/5 der UHVO wird dem Verhafteten bei Zuge
hörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft auf Wunsch religiöse 
Betätigung in angemessener Form ermöglicht.
Religiöse Betätigung in angemessener Form unter den Bedingun
gen des Untersuchungshaftvollzuges sind beispielsweise

- das Bereitstellen einer Bibel, des Katechismus oder des 
Korans

- das Erlauben von Bethandlungen im Verwahrraum bei Einhaltung 
der Bedingungen der Anstaltsordnung (angemessene Lautstärke)

- der Besitz religiöser Kultgegens tände, B. eines Rosen
kranzes, eines kleinen-'Kruzifixes, eines Amuletts, einer 
kleinen Ikone oder ändere.

- Werden seitens Verhafteter Wünsche bezüglich religiöser Be
tätigung vorgebracht, sind diese - sofern sie nicht beim Un
tersuchungsführer direkt ausgesprochen wurden - dem Untersuchun 
führer umgehend mitzuteilen. Dieser trägt nach Abstimmung mit 
dem zuständigen Referatsleiter in einer der operativen Arbeit 
förderlichen Weise unter Berücksichtigung vorgenannter Möglich
keiten dem vorgebrachten Wunsche Rechnung.

Die sich aus der Zugehörigkeit von Verhafteten zu Religionsge
meinschaften oder bestimmten Glaubensrichtungen ergebenen Be
sonderheiten für den Untersuchungshaftvollzug sind vom Unter
suchungsführer in jedem Falle zu beachten und darüber der Lei
ter der Abteilung XIV oder dessen Stellvertreter zu informie
ren, so z. B. persönliche Unverträglichkeit von Verhafteten 
unterschiedlicher Glaubensri,:htungen, Verschmähen ganz bestimm
ter Speisen etc.


